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Regeste

Kaufvertrag | Vertragsrecht

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde richtet sich gegen einen verfahrensabschliessenden Entscheid einer
kantonalen Letztinstanz (Art. 75 Abs. 1 i.V.m. Art. 90 BGG ) in einer Zivilsache ( Art. 72
Abs. 1 BGG ), die Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin sind im kantonalen Verfahren
nicht vollständig geschützt worden ( Art. 76 Abs. 1 BGG ), der massgebende Streitwert
beträgt mehr als Fr. 30'000.-- (Art. 51 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) und die
Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 46 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 100 Abs. 1 BGG ). Auf die
Beschwerde ist damit grundsätzlich einzutreten.

E. 2
Die Beschwerdeführerin rügt zwei Verletzungen des rechtlichen Gehörs durch die
Vorinstanz. Zum einen habe die Beschwerdeführerin in ihrer Appellationsantwort dargetan,
dass es gerade aufgrund der prekären finanziellen Situation ihres Ehemannes völlig absurd
und lebensfremd gewesen wäre, wenn dieser Vermögenswerte unter ihrem realen Wert
quasi verschenkt hätte. Die Vorinstanz habe diese Ausführungen mit keinem Wort erwähnt.
Zum anderen habe die Vorinstanz die Tatsache unterdrückt, dass die Beschwerdegegnerin
vor erster Instanz behauptet hatte, sie habe den Teleskoplader von der Leasinggesellschaft
gekauft und nicht von der Beschwerdeführerin oder ihrem Ehemann. Wenn sie sich nun auf
eine angebliche Kaufpreisbestimmung von dieser Seite her berufe, so sei dies
widersprüchlich. Es gehe nicht an, dass Behauptungen der Beschwerdegegnerin, die gegen
sie sprächen, einfach ausgeblendet würden.

E. 2.1
Das Bundesgericht leitet aus dem in Art. 29 Abs. 2 BV gewährleisteten Anspruch auf
rechtliches Gehör in ständiger Rechtsprechung die Pflicht der Behörden ab, ihre Entscheide
zu begründen. Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von
denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt ( BGE 129 I
232 E. 3.2 S. 236 ; 126 I 97 E. 2b S. 102 ; 121 I 54 E. 2c S. 57). Nicht erforderlich ist
hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinander setzt
und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Es genügt, wenn der Entscheid
sachgerecht angefochten werden kann ( BGE 126 I 97 E. 2b S. 102; 125 II 369 E. 2c S.
372).

E. 2.2



Diese Grundsätze verkennt die Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz hat ihren Entscheid
ausführlich begründet und mit mehreren Argumenten untermauert. Eine sachgerechte
Anfechtung ist ohne weiteres möglich. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten
Ausführungen vermochten die Vorinstanz offensichtlich nicht zu überzeugen, wobei sie
nicht jedes einzelne darin enthaltene Vorbringen erwähnen und ausdrücklich verwerfen
muss. Gleich verhält es sich mit der angeblich unterdrückten Aussage der
Beschwerdegegnerin vor erster Instanz. Das Urteil der Vorinstanz genügt den
Anforderungen, die an eine Begründung zu stellen sind. Eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs liegt nicht vor.

E. 3
Weiter bringt die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Auslegung der beim
Vertragsschluss abgegebenen Willenserklärungen mehrere Rügen in tatsächlicher und
rechtlicher Hinsicht vor. Zum einen wirft sie der Vorinstanz mehrfach willkürliche
Beweiswürdigung vor, zum anderen habe die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie
von einem normativen Konsens über einen Kaufpreis von Fr. 15'382.-- ausging. Gemäss der
Vorinstanz steht fest, dass sich die Beschwerdegegnerin durchaus bewusst war, dass der
effektive Wert des Teleskopladers um einiges höher lag als der von ihr behauptete
Kaufpreis. Nicht bewiesen wurde hingegen, dass die Beschwerdeführerin oder der
Verkäufer der Beschwerdegegnerin oder ihrem Sohn mitgeteilt haben, dass sich der
Kaufpreis nach dem Occasionswert richten soll und die Fr. 15'000.-- als Anzahlung zu
verstehen seien bzw. der Preis später definitiv bestimmt werde. Erstellt ist weiter, dass der
Ehemann der Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin einen Einzahlungsschein
überreicht und diese daraufhin den von der Leasinggesellschaft als Kaufpreis verlangten
Betrag von Fr. 15'382.-- bezahlt hat. Die grundsätzliche Bedeutung des Wortes "Kaufpreis"
habe dabei gemäss der Vorinstanz allen Beteiligten bekannt sein müssen. Weiter sei
nachvollziehbar, dass sich die Beschwerdegegnerin im Glauben befunden habe, die
Beschwerdeführerin bzw. ihr Ehemann könnten ihren finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Leasinggesellschaft nicht nachkommen bzw. hätten aus diesem für den
Ehemann untragbar gewordenen Leasingvertrag aussteigen wollen. Gemäss der Vorinstanz
hat der Ehemann der Beschwerdeführerin zudem aufgrund der Aufgabe seines Betriebes
keine Verwendung mehr für den Teleskoplader gehabt. Weiter steht fest, dass zwischen
Abschluss des Kaufvertrages und der Rechnungsstellung der Beschwerdeführerin beinahe
ein Jahr verstrichen ist. Es ist hingegen nicht erstellt, dass die Beschwerdeführerin oder der
Verkäufer mitgeteilt haben, sie wollten mit der definitiven Abrechnung zuwarten, bis der
Sohn der Beschwerdegegnerin mit seinem im Mai 2004 neu gegründeten Betrieb Fuss
gefasst hat.

E. 3.1
Für die Frage, ob ein Vertragskonsens gemäss Art. 1 OR besteht, ist zunächst massgebend,
was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben ( BGE 132 III 268 E. 2.3.2 S.
274; 123 III 35 E. 2b S. 39 f.). Hat das kantonale Gericht wie hier einen wirklichen Willen
nicht feststellen können, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip, welchen Inhalt eine
Willenserklärung hat ( BGE 128 III 265 E. 3a S. 267). Die Erklärung ist danach so
auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten
Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste ( BGE 130 III
686 E. 4.3.1 S. 689; 130 III 417 E. 3.2 S. 424, je mit Hinweisen). Dabei handelt es sich um
eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei überprüft, wobei es an die vorinstanzlichen



Feststellungen zu den tatsächlichen Umständen des Vertragsschlusses gebunden ist ( BGE
133 III 61 E. 2.2.1 S. 67; 132 III 268 E. 2.3.2 S. 275; 130 III 417 E. 3.2 S. 425).

E. 3.2
Wer Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss insbesondere
substantiiert darlegen, inwiefern das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des
Sachverhalts anders ausgegangen wäre. Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen
der Vorinstanz, die dieser Anforderung nicht genügt, ist nicht einzutreten ( BGE 133 III 350
E. 1.3 S. 351 f.). Gemäss diesen Grundsätzen hätte die Beschwerdeführerin dartun müssen,
inwiefern die gerügte Unrichtigkeit der Sachverhaltsfeststellungen entscheiderheblich ist.
Dieser prozessualen Obliegenheit kam sie jedoch bei keiner ihrer Sachverhaltsrügen nach.
Auf die Kritik an den tatsächlichen Feststellungen im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss kann somit nicht eingetreten werden.

E. 3.3
Was die gerügte Verletzung von Art. 1 OR anbelangt, so durfte die Beschwerdegegnerin
gestützt auf die festgestellten Sachverhaltselemente die Willensäusserung der
Beschwerdeführerin nach Treu und Glauben in der Tat dahingehend verstehen, dass als
Kaufpreis der Betrag von Fr. 15'382.-- vereinbart wurde. Weder die Beschwerdeführerin
noch der Verkäufer als ursprünglicher Vertragspartner haben danach je erwähnt, dass die
Beschwerdegegnerin zu einem späteren Zeitpunkt noch einen weiteren Betrag entrichten
müsste. Die finanzielle Lage der Eheleute sowie die Tatsache, dass sie aufgrund der
Betriebsaufgabe des Ehemannes (Verkäufer) keine Verwendung mehr für den
Teleskoplader hatten, legten aus Sicht der Beschwerdegegnerin den Schluss nahe, dass der
Verkäufer auch zu einem Verkauf zu einem tiefen Preis bereit war. Es ist zwar richtig, dass
eine Partei in einer finanziellen Notlage die Absicht hat, durch den Verkauf einer Sache
einen möglichst hohen Geldbetrag zu realisieren. Doch zwingen gerade solche Situationen
dazu, möglichst rasch an liquide Mittel zu gelangen und daher auch unvorteilhafte
Konditionen einzugehen. Hinzu kommt, dass ohne den Verkauf des Teleskopladers und die
damit verbundene Beendigung des Leasingverhältnisses weitere Leasingraten zu zahlen
gewesen wären. Insgesamt ist die Vorinstanz mithin zu Recht von einem normativen
Konsens zwischen den Vertragsparteien über einen Kaufpreis von Fr. 15'382.--
ausgegangen.

E. 4
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz habe bei der Bestimmung des
Kaufpreises statt Art. 212 Abs. 1 OR zu Unrecht Art. 184 Abs. 3 OR angewendet und damit
Bundesrecht verletzt. Die Parteien hätten weder eine Preisvereinbarung getroffen noch
vereinbart, wie der Kaufpreis nachträglich bestimmt werden solle. Damit müsse für die
Ermittlung des Kaufpreises nach Art. 212 Abs. 1 OR auf den mittleren Marktpreis
abgestellt werden. Die Ausführungen der Vorinstanz zur Ermittlung des mutmasslichen
Parteiwillens seien daher bedeutungslos.

E. 4.1
Nach Art. 184 Abs. 3 OR muss der Kaufpreis im Augenblick des Vertragsabschlusses noch
nicht bestimmt sein, vorausgesetzt, dass er zur Zeit der Lieferung eindeutig bestimmbar ist.
Besteht für den Kaufgegenstand ein Marktpreis, so kommt ein Kaufvertrag selbst dann
zustande, wenn eine Abrede der Parteien über den Preis gänzlich fehlt ( Art. 212 Abs. 1 OR
). Diese Bestimmungen finden somit nur dann Anwendung, wenn zwischen den Parteien



kein natürlicher oder normativer Konsens über einen bestimmten Kaufpreis besteht.

E. 4.2
Da die Vorinstanz wie dargelegt zu Recht zum Schluss kam, zwischen den Vertragsparteien
bestehe ein normativer Konsens über einen Kaufpreis in der Höhe von Fr. 15'382.--, erweist
sich diese Rüge als unbegründet.

E. 5
Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe Art. 23 OR verletzt, indem
sie einen wesentlichen Irrtum beim Vertragsschluss verneint habe. Bei einem Kaufpreis von
Fr. 15'382.-- habe sie bzw. ihr Ehemann (Verkäufer) nie ihre Zustimmung zum
Vertragsschluss geben wollen. Dieser Vertrag müsse daher für sie unverbindlich sein und
die Beschwerdegegnerin habe im Sinne des Eventualbegehrens den Teleskoplader
herauszugeben. Sie rügt zudem im Zusammenhang mit den Ausführungen der Vorinstanz
zum Irrtum, diese habe den Sachverhalt unrichtig festgestellt. Die Rügen sind zum
Vornherein unbegründet, denn es ist weder tatsächlich erstellt noch wurde von der
Beschwerdeführerin je geltend gemacht, dass neben der Kaufpreisforderung auch allfällige
Herausgabeansprüche an sie abgetreten worden wären. Damit ist unerheblich, ob der
Vertrag wirksam angefochten wurde, da die Beschwerdeführerin ohnehin nicht legitimiert
wäre, die Herausgabe zu verlangen.

E. 6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und
entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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